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Keine Mitbestimmung bei der Verschlüsselung von Diagnosen und Prozeduren durch 
ärztliche Mitarbeiter  
 
 
 
Bereits seit Mitte der neunziger Jahre legen in den Krankenhäusern die Ärzte die Hauptdiag-
nose und die Hauptprozedur eines Behandlungsfalls fest und verschlüsseln diese nach dem 
vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information herausgegebenen 
Schlüssel. Mit Einführung der DRG ist dieser Schlüssel erweitert worden. Für die DRGs müs-
sen alle Haupt- und Nebendiagnosen sowie alle relevanten Prozeduren zusammengestellt und 
verschlüsselt werden. In einem weiteren Schritt werden diese dann zu Fallgruppen zusam-
mengefasst, aus denen sich dann die Vergütung des Krankenhauses ergibt.  
 
Viele Ärzte sehen dies als eine unerwünschte zusätzliche Belastung. In einem Verfahren vor 
dem Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg wurde nun geklärt, ob es sich bei der Ver-
schlüsselung von Diagnosen und Prozeduren zum Zwecke der DRG-Abrechnung um eine 
mitbestimmungspflichtige „Maßnahme zur Hebung der Arbeitsleistung“ gemäß § 79 Abs. 1 
Nr. 9 Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) handelt. Der VGH verneinte dies mit Be-
schluss vom 11.03.2003 – PL 15 S 643/02 (Anlage).  
 
Der Kommunale Arbeitgeberverband, der in dem Verfahren das Klinikum vertreten hat, hat 
den Beschluss des VGH in seinem Rundschreiben K2/2003 wie folgt dargestellt:  
 

„Die Beteiligten streiten darüber, ob die Übertragung der für die Abrechnung mit 
den Krankenkassen nach § 301 SGB V erforderlichen Verschlüsselung von An-
gaben nach dienststelleninternen Leitlinien zur Kodierung von Diagnosen und 
Prozeduren bzw. entsprechend den „Deutschen Kodierrichtlinien“ auf die ärztli-
chen Mitarbeiter der Mitbestimmung des Antragstellers unterliegt. Anfang des 
Jahres 2001 hatte der Beteiligte dienststelleninterne Leitlinien herausgegeben, 
wonach grundsätzlich der behandelnde Arzt zu dokumentieren hat, welcher die 
Leistung durchgeführt bzw. die Diagnose erstellt hat. Die im Rahmen der danach 
bereits ab dem 01.01.2001 nach dem neuen DRG-Entgeltsystem festgehaltenen 
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den betreffenden Ärzten nach den ebenfalls neuen, ab dem 01.01.2001 gelten-
den gesetzlichen Vorgaben für die Verschlüsselung zu verschlüsseln.  
 
Der Antragsteller vertrat hierzu die Auffassung, die Übertragung der Verschlüs-
selung auf die Assistenzärzte des Klinikums stelle eine Maßnahme zur Hebung 
der Arbeitsleistung dar und unterliege deshalb seiner Mitbestimmung nach § 79 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 LPVG. Die Verschlüsselung sei keine ärztliche Tätigkeit im 
eigentlichen Sinne, sondern könnte auch von anderen speziell geschulten Mitar-
beitern übernommen werden. Die Beteiligte sah demgegenüber die Verschlüsse-
lung als Bestandteil der ärztlichen Dokumentationspflicht an. Unabhängig davon 
ergäben sich die zusätzlichen Belastungen für die ärztlichen Mitarbeiter nicht 
durch die eigentliche Verschlüsselung, sondern durch das Erfordernis der 
schlüsselkompativen Dokumentation der einzelnen Diagnosearten und Prozedu-
ren, die durch das Krankenhausfinanzierungsrecht vorgegeben würden.  
 
Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat dem Festsstellungsantrag stattgegeben, 
der Verwaltungsgerichtshof hat ihn auf die Beschwerde des beteiligten Diensts-
stellenleiters hin abgelehnt. Nach Auffassung des VGH sei die Verschlüsselung 
als solche nicht von vornherein Bestandteil der Dienstaufgaben eines angestell-
ten Arztes im Rahmen seiner unstreitig bestehenden Dokumentationspflicht mit 
der Folge, dass auch insoweit bereits eine die Mitbestimmung ausschließende 
gesetzliche Modifizierung von Art und Umfang der Dokumentationspflicht vorlä-
ge. Die Dokumentationspflicht schließe die Pflicht ein, die ärztliche Dokumentati-
on so zu gestalten und zu gliedern, dass das Krankenhaus seine ihm durch  
§ 301 SGB V und § 17b KHG gesetzlich auferlegten Aufgaben erfüllen könne. 
Insoweit beschrieben die jeweiligen Dokumentationsrichtlinien lediglich den auf-
grund gesetzlicher Vorschriften, des ärztlichen Standesrechts, der Rechtspre-
chung und der Erfordernisse der Kostendämpfung und Kostenkontrolle im Ge-
sundheitswesen vorgegebenen Sollzustand oder den den jetzigen Anforderun-
gen entsprechenden Standard der ärztlichen Dokumentation. Die Verschlüsse-
lung der Diagnosen und Prozeduren oblägen den Krankenhausträgern im Rah-
men ihrer Übermittlungspflicht nach § 301 Abs. 1 SGB V. Welche Mitarbeiter des 
Krankenhauses die Verschlüsselung durchzuführen haben, sei ihnen im Rahmen 
ihrer Organisationsbefugnis überlassen, ohne dass es hier auf arbeitsrechtliche 
Fragen der zulässigen Übertragung auf bestimmte Mitarbeiter ankäme. 
 
Die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass die Übertragung der Verschlüsse-
lungsaufgabe auf die ärztlichen Mitarbeiter eine Maßnahme zur Hebung von de-
ren Arbeitsleistung darstelle, hat der VGH als „wohl zutreffend“ charakterisiert, 
gleichwohl aber diese Frage im Ergebnis offengelassen. Eine derartige Maß-
nahme (nämlich die Übertragung der Verschlüsselungsaufgaben auf die ärztli-
chen Mitarbeiter) verlasse den der Personalvertretung zugewiesenen 
innerdienstlichen Bereich und unterliege jedenfalls aus diesem Grunde nicht der 
Mitbestimmung.  
 
Es entspreche der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
wie des VGH’s, dass die Personalvertretung auf den innerdienstlichen Bereich, 
d.h. auf die Beteiligung an den sie betreffenden Angelegenheiten beschränkt sei 
und keinesfalls in nicht unerheblicher Weise auf die Erfüllung der der Dienststelle 
nach außen obliegenden Aufgaben einwirken dürfe. Aus der verbindlichen rah-
menrechtlichen Vorschrift des § 104 Satz 3 Bundespersonalvertretungsgesetz, 
wonach Entscheidungen, insbesondere solche in organisatorischen Angelegen-
heiten, die wegen ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwesen wesentlicher Be-
standteil der Regierungsgewalt sind, nicht den Stellen entzogen werden dürfen, 
die der Volksvertretung verantwortlich sind, folge nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts die Beschränkung der Mitbestimmungsbefugnisse 
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der Personalvertretungen auf den innerdienstlichen Bereich, d.h. auf die Beteili-
gung an den sie betreffenden Angelegenheiten mit der Folge, dass die Personal-
vertretung nicht auf die Erfüllung der der Dienststelle nach außen obliegenden 
Aufgaben einwirken dürfe. Dementsprechend sei die organisatorische Umset-
zung der den Krankenhäusern zur Förderung ihrer Aufgaben nach dem Landes-
krankenhausgesetz und dem Krankenhausfinanzierungsgesetz im Rahmen der 
nach außen gerichteten Abrechnung mit den Krankenkassen als Leistungsvor-
aussetzung gesetzlich auferlegten Verschlüsselung der jeweiligen Diagnosen 
und Prozeduren nach den neuen Standards der Mitbestimmung durch die Per-
sonalvertretung ebenfalls entzogen. Ohne die Vornahme der gesetzlich vorge-
schriebenen Verschlüsselung wären dem Krankenhaus die Erfüllung seiner nach 
außen obliegenden Aufgaben nicht möglich.  
 
Ob dem Antragsteller im vorliegenden Zusammenhang ein Mitwirkungsrecht 
nach § 80 Abs. 1 Nr. 11 LPVG (Arbeitsorganisation einschließlich der Planungs- 
und Gestaltungsmittel und der Zahl der einzusetzenden Beschäftigten) zustehe, 
war nicht Gegenstand des Beschlussverfahrens.  
 
Da der VGH gegen seinen Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen 
hat, gegen wir davon aus, dass diese Entscheidung rechtskräftig werden wird.“  

 
Hinweis : Das Betriebsverfassungsgesetz kennt anders als das LPVG keine Bestimmung, dass 
„Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung“ mitbestimmungspflichtig sind.  
 
 
1 Anlage  
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